
Eine Mitglieds-
einrichtung
stellt sich vor!

AKAB e.V. in Aktion

Was ist eigentlich ein gesundes Unternehmen?

Arbeitsrecht

2012 wurde als Jahr der Fu-
sion der Diakonischen Werke
in Hessen von den Verantwort-
lichen in den Landeskirchen
und den Diakonischen Werken
Kurhessen-Waldeck und Hes-
sen und Nassau ausgegeben.
Aktuell wurde die Fusion auf
Seiten der Dienstgeber des Di-
akonischen Werkes Kurhessen-
Waldeck für 2013 ins Auge ge-
fasst. Die wesentlichen Klä-
rungspunkte für eine Fusion
sind fast noch gar nicht ange-
gangen worden, wie ein ge-
meinsamer Standort, ein ge-
meinsames Arbeitsrecht, Struk-
turierung der regionalen diako-

nischen Werke. Zweimal tagte
bisher eine Unterarbeitsgruppe
zu einem möglichen gemeinsa-
men Arbeitsrecht für ein Dia-
konisches Werk Hessen.
Neben den zwei bestehenden
Tarifwerken in Nord- und Süd-
hessen, die unterschiedliche
Bezahlungen als Grundlage ha-
ben, konnte noch keine Ver-
ständigung darüber erzielt
werden, wie der dritte Weg für
das Diakonische Werk Hessen
aussehen könnte. Offen ist, ob
die Ausgestaltung zukünftig
durch Tarifverträge oder eine
neue Vergütungsstruktur auf
der Basis der vorhandenen Ver-

gütungsordnungen erfolgen
soll.
Den Dienstgebern ist als erster
Schritt derzeit daran gelegen,
die rechtlichen Grundlagen
Arbeitsrechtsregelungsgesetz
(ARRG) von Kurhessen-Wal-
deck und Hessen und Nassau
auf eine gemeinsame Grundla-
ge zu bringen.
Für die Sozialpartner (Dienst-
nehmerseite) ist die Klärung
notwendig, in welcher Form
der dritte Weg mit Tarifverträ-
gen gestaltet werden könnte.
Die Erfahrungen, beispiels-
weise der Ausschluss durch
den diakonischen Rat der EKD

von Gruppen der Dienstnehm-
erseite für die Amtszeit 2010 –
2013 der Arbeitsrechtlichen
Kommission (ARK) EKD
(Bundesebene) und die Ar-
beitsweise der ARK von Hessen
und Nassau, mahnen zur Vor-
sicht im gemeinsamen Um-
gang.
Erforderlich wäre es, die ambi-
tionierte Zeitplanung zum Auf-
bau eines Diakonischen Werks
in Hessen zu verlassen und das
Sammeln von gemeinsamen
Erfahrungen, eine gelassene
und wohlbedachte Haltung, als
Grundlage für einen gemeinsa-
men Weg zu nehmen! rz

S c h u l d e n -
bremse be-
deutet Sozial-
abbau!
M a n c h m a l
kann man sich
einen eigenen
K o m m e n t a r
sparen. In der
Erklärung der
Plattform für ein handlungsfähi-
ges Hessen wird dazu aufgeru-
fen, am 27. März 2011 bei der
Volksabstimmung über ein so ge-
nanntes Verschuldungsverbot in
der Hessischen Landesverfassung
mit NEIN zu stimmen Seite 2

6.000 Menschen demonstrieren
für einen Kurswechsel
Gerecht geht anders - Kurswech-
sel! Auf der Demo am 10. No-
vember 2010 in Frankfurt/Main
gingen die Rednerinnen auf die
sozialpolitischen Schieflagen in
der BRD ein. So gehe die Demo-
kratie zugrunde. Uns reicht es!
Wir lassen uns diese Politik nicht
mehr gefallen! Seite 3

B e t r i e b s r a t
stellt sich vor
In dieser Aus-
gabe antwor-
ten Betriebsrä-
te der Lebens-
hilfe Dillenburg
auf Fragen zu
ihrer Arbeit
konkret vor
Ort Seite 4

Handlungsbedarf besteht in
der Behindertenhilfe, darin
waren sich die TeilnehmerIn-
nen der ver.di-Aktionskonfe-
renz am 7. Oktober in Gießen-
Linden einig.
Tarifflucht, immer
mehr befristete Ar-
b e i t s v e r h ä l t n i s s e ,
Dumpinglöhne, be-
sonders im ambulan-
ten Bereich, Personal-
abbau, Leistungsver-
dichtung und immer
mehr gering qualifi-
ziertes Personal, das ist
die traurige Realität in
der Behindertenhilfe.
Die kirchlichen Behin-
derteneinrichtungen weigern
sich beharrlich Tarifverträge
zuzulassen. Als größter Anbie-
ter in diesem Bereich drehen
sie damit deutlich an der Ab-
wärtsspirale in der Behinder-
tenhilfe. Die Zukunft lässt
nichts Gutes erahnen.
Gerade jetzt, wo der Gedanke
der Inklusion immer mehr Be-
fürworter findet, eine zuneh-
mende Orientierung auf die
Selbstbestimmung der Men-

schen mit Behinderung im sozi-
alpolitischen Bereich Raum
greift, ist es wichtig, die Bedin-
gungen, zu denen die Unter-
stützung und Assistenz von
Menschen mit Behinderung er-

folgt, zu definieren. Nur dies
stellt sicher, dass alle Leistun-
gen, die für Menschen mit Be-
hinderung erbracht werden,
auch entsprechend finanziell
und fachlich ausgestattet sind,
dass die Qualität der Leistung
immer gleich ist, egal ob sie in
Einrichtungen oder ambulant
erbracht werden. Eine Sicher-
heit für Betroffene, Angehöri-
ge und Beschäftigte.
Um dies sicher zu stellen, for-

mulierte die Konferenz zwei
klare Forderungen an die Ko-
stenträger:
Wiedereinführung von Perso-
nalanhaltswerten, die den
Standard bei der Qualifizierung

und Anzahl des Fach-
personals bzw. der
Fachkraftstunden in
den einzelnen Betreu-
ungsbereichen wieder
deutlich erhöhen
Tarifgerechte Bezah-
lung durch vollständige
Anwendung des Tarif-
vertrags für den öffent-
lichen Dienst (TVöD).
Mit öffentlichem Geld,
dürfen keine Dumping-

löhne gefördert werden.
Nur durch diese Maßnahmen
sind aus Sicht der Konferenz-
TeilnehmerInnen die Qualität
und die Zukunft der Behinder-
tenhilfe zu sichern. Um den
Forderungen Nachdruck zu
verleihen, haben die Gewerk-
schaft ver.di und der AKAB e.V.
eine gemeinsame hessenweite
Unterschriftenkampagne zur
Umsetzung der Forderungen
beschlossen. js

Diakonie
Ambitionierte Zeitplanung für Fusion der Diakonischen Werke (DW) in Hessen
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Herwig Selzer

Betriebsrat der
Lebenshilfe Dillen-
burg

Der AKAB e.V. startet eine Unter-
schriftenaktion zur konsequen-
ten und flächendeckenden An-
wendung des TVöD. Neben einer
Arbeitsplatz- und Einkommens-
sicherung bedeutet diese Forde-
rung auch die Durchsetzung ei-
nes aktiven Gesundheitsschutzes
nach § 53 Sozial- und Erzie-
hungsdienst.
„Ein gesundes Unternehmen“,
dieser Begriff attestiert einem
Unternehmen wirtschaftlichen Er-
folg und Unversehrtheit. Ein
Unternehmen, das „kränkelt“ ist
oft in seiner Existenz und von In-
solvenz bedroht. Doch den Be-
griff „gesund“ nur in wirtschaft-
licher und finanzieller Hinsicht zu
gebrauchen wäre geradezu fatal.
Es gibt zweifelsohne Zusammen-
hänge zwischen „gesund“ und
wirtschaftlichem Erfolg. Ein Un-
ternehmen mit gesunden Be-
schäftigten ist produktiver, wett-
bewerbsfähiger und erfolgreicher.
Krankheitsbedingte Ausfälle ver-
ursachen für den Arbeitgeber im-
mense Kosten, aber auch für die
Betroffenen, die neben ihrem
wirtschaftlichen Schaden mit ih-
rem einzigen Gut, ihrer Gesund-
heit, oft teuer bezahlen müssen.
Der Gesundheitsschutz ist zu ei-
ner unserer wichtigsten Aufgaben
geworden, wenn man bedenkt,
dass die psychischen Erkrankun-
gen in den letzten zehn Jahren
um ca. 62% angestiegen sind,
und gerade diese Erkrankungen
stehen nicht in der Liste der aner-

kannten Berufskrankheiten. Die
Liste wird erstellt vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und So-
ziales und wird nach Aussagen

der BGW nicht mit diesen Erkran-
kungen ergänzt werden. Selbst
Rückenerkrankungen werden zu-
künftig keine Anerkennung mehr
finden, weil in der heutigen Zeit
genügend Hilfsmittel zur Verfü-
gung stehen, um Vorsorge zu be-
treiben.
Der Tarif beleuchtet bei der be-
trieblichen Gesundheitsförderung
in erster Linie die Arbeits- und
Rahmenbedingungen, die so zu
organisieren sind, dass diese nicht
Ursache von Erkrankungen und
Gesundheitsschädigungen sind.
Sie soll die Erhaltung bzw. Her-
stellung gesundheitsgerechter
Verhältnisse am Arbeitsplatz so-
wie ein gesundheitsbewusstes
Verhalten fördern.
Arbeitgeberseite und Berufsge-

nossenschaften, teilweise auch
Krankenkassen verfolgen eine an-
dere Gewichtung bei der Gesund-
heitsförderung, sie sehen den

Schwerpunkt in der Prävention
und bieten vielfache Maßnahmen
und Programme an.
Sie schieben die Verantwortung
auf den Einzelnen, der krank
wird, weil er nicht genügend Prä-
vention betrieben hat. Es ist rich-
tig, dass jeder für seine Gesund-
heit verantwortlich ist, da wo er
etwas beeinflussen kann, sollte er
es selbstverständlich tun und ent-
sprechende Angebote anneh-
men.
Einen Einfluss auf die Rahmenbe-
dingungen zu nehmen, das ist die
Aufgabe der BR/PR und MAVen.
Wir haben genügend Gesetze,
die uns in die Lage versetzen mit
zu gestalten, wir müssen es mit
Engagement und Nachdruck tun.

rr

Intensive Diskussionen gab es dazu auf der MV am 23. September in der
Florentine

Ver.di-Konferenz beschließt Forderungen
Für mehr Personal und tarifgerechte Bezahlung in der Behindertenhilfe

Als Beschäftigter in einem Be-
trieb kenne ich vor allem mei-
ne Pflichten und Aufgaben,
die sich aus meinem Arbeits-
vertrag ergeben. Wo arbeite
ich, wann arbeite ich und wel-
che Aufgaben habe ich zu erle-
digen. Das ist der normale All-
tag.
Was aber, wenn ich einmal ein
Problem habe und es nicht mit
den Kollegen oder meinem
Vorgesetzten lösen kann?
Oder ich finde, es könnte et-
was besser laufen und mir feh-
len Ansprechpartner? Für alle
Beschäftigten im Betrieb, die
nicht zur Geschäftsführung
zählen, ist hier der Betriebsrat
da. Er ist das gewählte Gre-
mium, das die Belegschaft
gegenüber dem Arbeitgeber
vertritt.
Im § 84, Absatz 1 Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG) ist
formuliert, jeder Beschäftigte
habe das Recht, „sich bei den
zuständigen Stellen des Be-
triebs zu beschweren, wenn er
sich vom Arbeitgeber oder von
Arbeitnehmern des Betriebs
benachteiligt oder ungerecht
behandelt oder in sonstiger
Weise beeinträchtigt fühlt. Er
kann ein Mitglied des Betriebs-
rats zur Unterstützung oder
Vermittlung hinzuziehen“. Das
Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat in einem Urteil vom 23. 02.
1984 ausgeführt, dass dies da-
zu beitragen könne, eine intel-
lektuelle Überlegenheit des Ar-
beitgebers auszugleichen oder
auch als Zeuge des Beschäftig-
ten zu fungieren. Wenn je-
mand sich beispielsweise dis-
kriminiert, am Arbeitsplatz aus-
gegrenzt oder sexuell belästigt

fühlt, kann der Kollege diese
Beschwerde an seinen Vorge-
setzten, oder wenn dieser der
Verursacher der Beschwerde ist
an den nächst höheren Vorge-
setzten richten. Es ist auf jeden
Fall zu empfehlen, den Be-
triebsrat zu kontaktieren, um
die Problematik zu besprechen
und gemeinsam zu klären, ob
die sofortige Teilnahme eines
BR-Mitglieds Sinn macht oder
ob es klüger ist, zunächst ein-
mal alleine in das Gespräch mit
dem Vorgesetzten zu gehen.
Bei alledem sollte man immer
im Hinterkopf haben, dass das
BetrVG im gleichen Paragra-
phen, Absatz 3 den äußerst
wichtigen Grundsatz zum Ge-
setz erhebt: „Wegen der Erhe-
bung einer Beschwerde dürfen
dem Arbeitnehmer keine
Nachteile entstehen.“ hs

Was macht eigentlich ein Betriebsrat? (Teil 1)

Ver.di und AKAB e. V. unterstützen gemeinsam die
Unterschriftenkampagne

Betriebsrat der
Lebenshilfe Dillenburg

In der Lebenshilfe Dillenburg wer-
den ca. 865 behinderte Menschen
von ca. 285 hauptamtlichen Mit-
arbeitern betreut. Die Mitarbeiter-
Innen sind in Wohnheimen, dem
Betreuten Wohnen, Werkstätten
für geistig behinderte und psy-
chisch kranke Menschen beschäf-
tigt. Es gibt eine Frühförderung,
eine Kindertagesstätte und im
Aufbau einen familienentlasten-
den Dienst.

Was ist die Hauptmotivation,
BR-Arbeit zu machen?

Interessen der MitarbeiterInnen
deutlich machen und vertreten,
Mitgestaltung von Arbeitsbedin-
gungen, Information und Beratung
der MitarbeiterInnen über gesetzli-
che und tarifliche Vorgaben und
Mitarbeit bei der Umsetzung der-
selben, Kontakte unter den Mitar-
beitern fördern, Zusammenarbeit
mit Vorstand und Aufsichtsrat zum
Wohl der MitarbeiterInnen.

Welches Arbeitsfeld findet ihr
am spannendsten?

Personalentwicklung, Erarbeitung
von Betriebsvereinbarungen, Fort-
bildung des Betriebsrates, inhalt-
lich anspruchsvolle Betriebsver-
sammlungen, Darstellung der BR-
Arbeit im Betrieb, Gesundheitsfra-
gen (physisch und psychisch).

Welche Unterstützung bietet Dir
der AKAB e.V. bei der BR-Arbeit?

Blick über den eigenen Tellerrand
hinaus, Informationen für Betriebs-
rat und MitarbeiterInnen, Anre-
gungen und Unterstützung, Aus-
tausch mit anderen Betriebsräten,
Motivation und immer wieder
Spaß!

Welche Erwartungen und
Hoffnungen habt ihr für die
nächsten Jahre?

Dass sich die Sparpolitik im sozia-
len Bereich nicht fortsetzt, dass das
Interesse im KollegInnenkreis an
der BR- Arbeit weiter zunimmt und
KollegInnen im Betriebsrat mitar-
beiten, dass uns der Mut nicht ver-
lässt, dass die konstruktive Zu-
sammenarbeit weiter besteht, dass
wir die BR-Arbeit positiv darstellen
können.



behandlung aller Be-
troffenen hinsichtlich
der erforderlichen
Maßnahmen sicher
zu stellen.

Mit welchen Fragen
kann man sich an
dich wenden?

Man kann sich mit
Fragen um den The-
menkomplex „Sucht“ an mich
wenden. Egal, ob es um einen
selber geht, oder um Men-
schen aus dem persönlichen
Umfeld, wie KollegInnen, Ehe-
partner und Kinder.

Eine der häufigsten Suchter-
krankungen ist die Alkohol-
sucht. Was ist charakteristisch
für diese Erkrankung?

Der Konsum von Alkohol ist ge-
sellschaftlich anerkannt und der
Weg vom gesellschaftlichen
Genusstrinken bis hin zum
süchtigen Gebrauch entwickelt
sich schleichend und ist für den
betroffenen Menschen, wie
auch für seine Umwelt nicht so-
fort erkennbar. Charakteristisch
für diese Erkrankung ist die Un-
fähigkeit, mit dem Trinken auf-
zuhören, sprich der Kontrollver-
lust. Es zeigt sich mit der Zeit ein
verändertes Arbeitsverhalten,
wie z.B. häufige Kurzerkran-
kungen, starke, oft unerklärli-
che Leistungsschwankungen,
Vermeidung von Kontakten mit
Vorgesetzen, Konzentrations-
störungen, Unzuverlässigkeit
etc. Auch eine Persönlichkeits-
veränderung, wie z.B. starke
Stimmungsschwankungen,
Nervosität, oder auch Rückzug

Mehrurlaub ab 50
Ver.di und der Kommunale
Arbeitgeberverband Hessen
haben sich auf eine abschlie-
ßende Regelung zu den nur in
Hessen geltenden drei zusätz-
lichen Tagen Erholungsurlaub
ab Vollendung des 50. Le-
bensjahres verständigt.
Wer bereits das 50. Lebens-
jahr vollendet hat oder noch
bis Ende 2010 vollenden wird,
hat Anspruch auf insgesamt
33 Tage Erholungsurlaub.
Diesen Anspruch behält er
auch weiterhin. Damit ist der
vollständige Geburtsjahrgang
1960 erfasst. Dieser Anspruch
bleibt auch dann erhalten,
wenn in der Zukunft ein
Wechsel zu einem anderen
kommunalen Arbeitgeber vor-
genommen wird, der Mitglied
des Kommunalen Arbeitge-
berverbandes Hessen ist. Der
höhere Urlaubsanspruch wird
also „mitgenommen“.
Der Anspruch auf die drei zu-
sätzlichen Tage Erholungsur-
laub wird auch noch von Be-
schäftigten erworben, die den
Geburtsjahrgängen 1961 bis
einschl. 1970 angehören,
d. h. Beschäftigte, die aktuell
zwischen 40 und 49 Jahren alt
sind können ihn noch erhal-
ten. Der Anspruch wird in
dem Urlaubsjahr realisiert, in
dessen Verlauf das 50. Le-
bensjahr vollendet wird. Bei
einem Arbeitgeberwechsel
gibt es keinen Rechtsanspruch
mehr.
Beschäftigte, die ab dem
01.01.2011 neu eingestellt
werden, erhalten die drei zu-
sätzlichen Tage Erholungsur-
laub nicht mehr.

Kurzmeldung

Impressum

Kontakt

Der Kommentar

Schuldenbremse bedeutet Sozialabbau!
Manchmal kann man sich einen
eigenen Kommentar sparen.
Aus der Erklärung der Plattform
für ein handlungsfähiges Hes-
sen:
„(…) In den vergangenen Jah-
ren haben die politisch Verant-
wortlichen auf Steuereinnah-
men in Milliardenhöhe verzich-
tet. Nicht zuletzt durch Steuer-
geschenke an große Unterneh-
men, Reiche und Vermögende
wurde dem Staat eine solide
Einnahmebasis entzogen. Dabei
wurden insbesondere die Spiel-
räume der Bundesländer sowie
der Städte und Gemeinden er-
heblich eingeengt.
Obwohl die öffentliche Hand in
einem bisher ungekannten Aus-
maß zum Ausfallbürgen von Fi-
nanzjongleuren wurde, verzich-
ten die politisch Verantwort-
lichen selbst auf eine angemes-
sene Beteiligung der Banken an
diesen Kosten. Der Staat, der
sich aus vermeintlichen Sach-
zwängen selbst arm macht, ver-
nachlässigt seine Aufgaben in
den Bereichen Bildung, Soziales,

öffentliche Infrastruktur, Sicher-
heit und Erneuerbare Energien.
Die kommunale Ebene wird zu-
sätzlich geschwächt, indem ihr
immer mehr Pflichtaufgaben
zugewiesen werden, während
man ihr gleichzeitig Geldmittel
entzieht. Diese falsche Politik
gefährdet die Handlungsfähig-
keit unseres demokratischen
Gemeinwesens. Die öffentliche
Hand kann ihre Aufgaben im-
mer weniger erfüllen und soll
gezwungen werden, immer
mehr Aufgaben zu privatisieren.
Es werden lediglich neue, teure
Renditeobjekte für Banken und
Investoren entstehen. (…)
Mit der Abstimmung über ein
so genanntes Verschuldungs-
verbot in der Hessischen Lan-
desverfassung soll die Bevölke-
rung einen Blankoscheck für
diese Politik des Aushungerns
der öffentlichen Hand, des Sozi-
alabbaus und Privatisierens aus-
stellen.
Dazu sagen wir NEIN und for-
dern die hessischen Bürgerinnen
und Bürger auf, die geplante

Verfassungsänderung abzuleh-
nen. (…)
Daher haben wir die Plattform
„Für ein handlungsfähiges Hes-
sen“ gegründet. Wir rufen die
hessische Bevölkerung auf, bei
der Volksabstimmung am 27.
März für ein handlungsfähiges
Hessen zu stimmen. Deshalb:
NEIN zur Schuldenbremse in der
Hessischen Verfassung.“

Zur Plattform gehören: Attac, Bund
demokratischer WissenschaftlerIn-
nen BdWi, dbb Hessen, DGB Hes-
sen, Entwicklungspolitisches Netz-
werk Hessen EPN, Friedens- und
Zukunftswerkstatt Frankfurt, Glie-
derungen der hessischen Arbeiter-
wohlfahrt AWO, LandesschülerIn-
nenvertretung Hessen, Naturfreun-
de Hessen u.a.

Herwig Selzer
Betriebsrat

der Lebenshilfe Gießen e.V.

Berichte aus den Einrichtungen
Lebenshilfe Gießen e.V. überarbeitet ihr Leitbild
Das Gute am Überarbeiten ei-
nes Leitbildes ist, dass man
sich intensiv damit beschäf-
tigt, auf welcher Grundlage
hinsichtlich Weltanschauung
und Unternehmensführung
die tägliche Arbeit geleistet
wird. Gut ist auch, wenn an
dieser Diskussion möglichst
viele Beschäftigte beteiligt
werden. Schwierig wird es,
wenn Motivation und Ideen-
reichtum dieser Diskussionen
im Alltagsgeschäft gehalten
werden sollen und das Leitbild
mit Leben erfüllt werden soll.
Vor 13 Jahren hatte sich die Le-
benshilfe Giessen ein Leitbild
erarbeitet, damals unter dem
Eindruck einer stark gewachse-
nen Organisation, die den ge-
meinsamen Nenner in Sachen
Führungs- und Kommunika-
tionskultur und pädagogischer
Grundhaltung definierte. Für
viele wurde das Leitbild zu ei-
ner Art moralischer Instanz,
insbesondere bezogen auf die
Führungskultur; oft blieb das
konkrete Handeln hinter dem
formulierten Anspruch zurück.
Zehn Jahre später waren man-

che der damaligen Aussa-
gen inhaltlich überholt,
das alte Leitbild wurde
überarbeitet und liegt seit
Sommer 2009 vor. In
mehreren Diskussionsrun-
den wurden seit 2008 Po-
sitionen zur Unterneh-
menskultur und Organisa-
tionsentwicklung, zu
Fachthemen wie Selbstbe-
stimmung und Inklusion
erarbeitet. Die Gelegen-
heit, KollegInnen anderer
Bereiche kennen zu lernen
und sich auszutauschen,
wurde von allen Beteilig-
ten positiv bewertet.
Allerdings zeigte sich
auch, dass die Expansion
der Lebenshilfe und neue
Aufgabenfelder erhöhte An-
forderungen an Flexibilität und
der Bereitschaft, sich auf Ver-
änderungsprozesse einzulas-
sen, mit sich gebracht haben.
„Der Umgang der Lebenshilfe
mit ihren Angestellten spiegelt
den Umgang der Angestellten
mit den Betreuten“ – so eine
Kollegin in der Diskussion.
Die Grundfragen von damals

gelten noch immer: wie ist der
Umgangston, wie erhalte ich
Rückmeldung zu meiner Ar-
beitsleistung, besteht Rollen-
klarheit, wie geht Leitung mit
Personalknappheit um? Die
Alltagstauglichkeit des neuen
Leitbildes wird für die Beschäf-
tigten auch diesmal entlang
dieser Fragen überprüft wer-
den. uts

Das Interview

Eva Wissemann, von Beruf
Heilpädagogin, ist seit 1993
pädagogische Mitarbeiterin in
der Tagesförderstätte der Le-
benshilfe Gießen e.V. Sie ist
51 Jahre alt, verheiratet und
hat zwei Kinder. Seit sieben
Jahren nimmt sie das Amt der
Suchtkrankenhelferin wahr.

Wie wurdest du Sucht-
krankenhelferin bei der
Lebenshilfe Gießen e.V.?

Im Jahre 2002/2003 wurde ich
in der Diakonie Gießen zur
Suchtkrankenhelferin ausgebil-
det und seit 2004 bin ich als
ehrenamtliche Suchtkranken-
helferin in der Lebenshilfe tä-
tig. Meine Motivation, mich
ehrenamtlich um Menschen zu
kümmern, die durch eine
Suchtproblematik auffallen,
kam aus meiner eigenen Be-
troffenheit. Ich selber bin trok-
kene Alkoholikerin und musste
schmerzlich erfahren, wie
schwer es ist, aus dem Teufels-
kreis „Sucht“ auszusteigen.
Ohne Hilfe ist es fast unmög-
lich, die Sucht zum Stillstand zu
bringen. Eine Heilung gibt es
bei Alkoholikern nicht, sondern
eine Genesung, die nur durch
konsequente Abstinenz zu er-
reichen ist.
Grundlage meiner Tätigkeit ist
eine Betriebsvereinbarung, die
im Jahre 2005 zwischen der
Geschäftsführung der Lebens-
hilfe Gießen e. V. und dem Be-
triebsrat geschlossen wurde.
Diese Betriebsvereinbarung, zu
der auch ein Stufenplan ge-
hört, soll als Handlungsanwei-
sung dienen, um eine Gleich-

von Kollegen, oder
körperliche Verän-
derungen, wie z.B.
aufgedunsenes, ge-
rötetes Gesicht, Ver-
nachlässigung des
äußeren Erschei-
nungsbild etc. kön-
nen ein Hinweis auf
eine Alkoholerkran-
kung sein.

Welche Hinweise gibst du
KollegInnen, die sich mit
folgender Frage an dich
wenden: Wie spreche ich
einen Kollegen an, bei dem
ich die Vermutung habe, dass
er ein Suchtproblem hat?

Da die meisten Mitarbeiter der
Lebenshilfe im Team arbeiten
und in der Regel relativ engen
Kontakt zu ihren Kollegen ha-
ben, sind sie es, die ein Fehl-
verhalten frühzeitig registrie-
ren. Hierbei besteht die größte
Verunsicherung. Die KollegIn-
nen fühlen sich in einem Loya-
litätskonflikt. Sie möchten hel-
fen, wollen aber ihren Kollegen
nicht „in die Pfanne“ hauen,
ihn verraten etc. Das Problem
zu ignorieren, ist die schlechte-
ste Lösung und verschärft den
Konflikt und hilft dem Betrof-
fenen nicht. Daher ist es wich-
tig, den Betroffenen auf sein
Verhalten und auf sein verän-
dertes Wesen hinzuweisen und
ihn auf Hilfsangebote auf-
merksam zu machen, z.B. Be-
ratung interner Suchtkranken-
helfer oder externer Bera-
tungsstellen. Selbstverständlich
muss das Gespräch vertraulich
behandelt werden.

Eva Wissemann

Verdi

„Gerecht geht anders!“ Unter
diesem Motto versammelten
sich 6.000 Menschen am
10.11.2010 auf den Römerberg
in Frankfurt/Main. Ihr Protest
richtete sich gegen das einfach
so Weitermachenwollen wie
bisher der Krisenverursacher.
Während die Kosten in Milliar-
denhöhe alle bezahlen sollen,
werden neue Milliardenge-
schenke an AKW-Betreiber, Ho-
telbesitzer, Banken und Konzer-
ne gemacht.
Der Vorsitzende des DGB-Be-

zirks Hessen-Thüringen, Stefan
Körzell, forderte in seiner Rede,
eine grundlegende Kehrtwende
in der Sozialpolitik. „Die Rente

Tarifvertrag wieder erreicht!
Seit Oktober 2009 ist es ge-
schafft: die Werkstätten Hain-
bachtal haben endlich wieder
einen Tarifvertrag! Damit sind
für die KollegInnen annähernd
zehn Jahre tariflose Zeit endlich
vorbei.
Angefangen hatte alles im Jahr
1999, als die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) als Träger der Werk-
statt sich entschlossen hatte, ei-
ne gGmbH zu gründen Sie war
aber nicht bereit, dem Arbeit-
geberverband beizutreten. Der
Betriebsrat kämpfte damals
hart, aber vergeblich. Auch im
Einigungsstellenverfahren zur
verhandelten Betriebsvereinba-
rung zum Interessenausgleich
konnte eine Tarifbindung nicht
durchgesetzt werden. Es kam
ein für alle Beteiligten immer
undurchsichtigeres System von
individuellen Einzelvertragsre-
gelungen.
An einer Änderung dieser Situ-
ation hatte schließlich auch die
Geschäftsführung ein großes
Interesse. In der derzeitigen Si-
tuation wurde es immer
schwieriger, geeignetes Fach-
personal zu finden. Und letz-
tendlich hatte es zu einer im-
mer größer werdenden Unzu-
friedenheit bei den KollegInnen
geführt.
Entscheidend aber war, dass
auch der Verband Hessen Süd
für alle AWO-Einrichtungen ein
gleiches Lohnniveau wollte.
Auch gegenüber den Kosten-
trägern lassen sich Tarifsteige-
rungen erheblich leichter be-
gründen, wenn der Einrich-
tungsträger sich auf einen be-
stehenden Tarifvertrag bezie-
hen kann.
Der Betriebsrat ist nun dabei,
zusammen mit der Personalab-
teilung die letzten offenen Fra-
gen zur Überleitung zu klären.

gw
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mit 67 muss gestoppt
werden. Sie bedeutet
einfach nur weniger
Geld im Alter. Schon
heute arbeiten
800.000 Rentner in
Minijobs, weil ihnen
das Geld nicht
reicht.“
Wolfgang Gern vom
Diakonischen Werk

Hessen-Nassau beklagte den
Zustand, dass immer mehr
Menschen nicht von ihrer Ar-
beit leben könnten. Hierbei zi-

tierte er Georg Ratzinger, einem
Vorfahren des heutigen Pap-
stes: „Wenn jemand so wenig
Lohn zahlt, dass man nicht da-
von leben kann, ist das Dieb-
stahl an der Arbeitskraft und
Diebstahl ist Sünde.“
Gemeinsam forderten alle Red-
nerInnen und Redner unter an-
derem:
Erhaltet die solidarische Finan-
zierung der Sozialversicherung
Verhindert eine Zwei Klassen
Medizin – gerechte Gesund-
heitspolitik geht anders hs

„Das Problem zu ignorieren, ist die schlechteste Lösung.“

6.000 Menschen für einen Kurswechsel gegen die soziale Schieflage


